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Satzung des 1. Friedrichshainer Budo-Club ´90 e.V. 
 
 
 
§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

(1) Der am 16. Juni 1990 gegründete Judo-Verein führt den Namen 
 
“1. Friedrichshainer Budo-Club ´90 e.V.”  (1. FBC ´90 e.V.) 

 
und hat seinen Sitz in Berlin. Er wird in das Vereinsregister eingetragen und erhält nach der Eintragung 
den Zusatz "e.V.". 

(2) Der Verein strebt die Mitgliedschaft in den Fachverbänden des Landessportbundes Berlin e.V., deren 
Sportarten im Verein betrieben werden, an und erkennt deren Satzungen und Ordnungen an. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze der  

Tätigkeit 

(1) Der 1. FBC ´90 e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnittes “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung, und zwar durch Ausübung des Sports. Der 
Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung und Ausübung des Judosports und anderer 
asiatischer Kampfsportarten. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch die Förderung 
sportlicher Übungen und Leistungen. Die Mitglieder nehmen am regelmäßigen Training und an Wett-
kämpfen teil. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Die Organe des Vereins (§ 7) üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

(4) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zu-
wendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Ver-
eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§3 Mitgliedschaft 

(1) Der Verein besteht aus: 

a) erwachsenen Mitgliedern nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

b) jugendlichen Mitgliedern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

c) Ehrenmitgliedern 

 
§4 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich, unter Anerkennung der Vereinssatzung zu beantragen. Über die Auf-
nahme entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung braucht nicht begründet werden. Bei Aufnahmeanträ-
gen Minderjähriger ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

(3) Es gilt eine Probezeit von 3 Monaten. Während dieser Zeit besitzt das Mitglied auf Probe kein Stimm-
recht und darf auch keine Funktionen bekleiden. Ausgenommen davon sind die Gründungsmitglieder. 
Nach Ablauf der Probezeit entscheidet der Vorstand über die Aufnahme als ordentliches Mitglied 
(entspr. § 3). 
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(4) Die Mitgliedschaft erlischt durch: 

a) Austritt 

b) Ausschluss 

c) Tod 

d) Auflösung des Vereins 

(5) Der Austritt muss dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden. Die Kündigungsfrist beträgt ei-
nen Monat zum Quartalssende. 

(6) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vermö-
gen des Vereins. Andere Ansprüche eines ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitgliedes müssen 
binnen drei Monaten nach dem Erlöschen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief schriftlich 
dargelegt und geltend gemacht werden. 

 
§5 Rechte und Pflichten 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes, an den Veranstaltungen des Vereins 
teilzunehmen. 

(2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung, den weiteren Ordnungen des Vereins 
sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu verhalten. Die Mitglieder sind zur gegenseitigen 
Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet.  

(3) Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen und Umlagen für den Verein verpflichtet. Die Höhe 
der Beiträge und der Umlagen beschließt die Mitgliederversammlung. 

 
§6 Maßregelungen 

(1) Gegen Mitglieder, - ausgenommen Ehrenmitglieder - können nach vorheriger Anhörung vom Vorstand, 
Maßregelungen beschlossen werden: 

a) wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen bzw. Verstoßes gegen Ordnungen 
und Beschlüsse 

b) wegen Zahlungsrückstandes mit Beiträgen von mehr als einem Halbjahresbeitrag trotz Mahnung 

c) wegen vereinsschädigenden Verhaltens, eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Ver-
eins oder groben unsportlichen Verhaltens 

d) wegen unehrenhafter Handlungen 

(2) Maßregelungen sind: 

a) Verweis 

b) angemessene Geldstrafe (Schadenersatz) 

c) befristetes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb sowie an Veranstaltungen des Vereins 

d) Ausschluss aus dem Verein 

Der Bescheid über die Maßregelung ist per Post zuzustellen. Der Bescheid gilt als zugegangen mit dem 
dritten Tag nach Aufgabe der Post an die letzte dem Verein bekannte Anschrift des Betroffenen. 

 
§7 Vereinsorgane 

(1) Organe des Vereins sind: 
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a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

 
§8 Mitgliederversammlung 

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr statt. 

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit entsprechen-
der Tagesordnung einzuberufen, wenn es: 

a) der Vorstand beschließt 

b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich und unter Angabe des Zwecks beim Vor-
sitzenden fordern. 

(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand. Sie geschieht in Form einer 
Veröffentlichung am Anschlagbrett der Trainingsstätte. Zwischen dem Tage der Veröffentlichung der 
Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. In den 
Vereinsaushängekästen soll auf die Mitgliederversammlung jeweils besonders hingewiesen werden. 

(5) Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Diese 
muss folgende Punkte enthalten: 

a) Bericht des Vorstandes 

b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 

c) Entlastung des Vorstandes 

d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 

e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

f) Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten (§5 der Satzung) 

(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfä-
hig. 

(7) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst. 
Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. des Versammlungsleiters den Ausschlag. 
Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen stimmberech-
tigten Mitglieder beschlossen werden. 

(8) Anträge können gestellt werden: 

a) von Mitgliedern 

b) vom Vorstand 

(9) Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mitgliederversamm-
lung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 8 Tage vor der Versammlung schriftlich 
beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Später eingehende Anträge dürfen in der Mitglieder-
versammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit bejaht wird. Das kann dadurch geschehen, 
dass der Antrag als Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen wird. Ein Antrag auf Sat-
zungsänderung kann nur dann als Dringlichkeitsantrag behandelt werden, wenn die Dringlichkeit 
einstimmig beschlossen wurde. 

(10) Geheime Abstimmung erfolgt nur, wenn mindestens 1 stimmberechtigtes Mitglied es beantragt. 
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§9 Stimmrecht und Wählbarkeit 

(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr. 

(2) Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung als Gäste jederzeit 
teilnehmen. 

(3) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Eine Briefwahl ist nach Absprache mit dem 
Vorstand möglich. 

(4) Gewählt werden können alle volljährigen und voll geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins in Überein-
stimmung mit §4 (3) der Satzung. 

 
§10 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden 

b) dem Stellvertretenden  

c) dem Schatzmeister 

d) dem Sportwart 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden bzw. bei dessen Abwesenheit seines Stellvertreters. Der Vorstand ordnet und über-
wacht die Angelegenheiten des Vereins, die Tätigkeit der Abteilungen und berichtet der Mitgliederver-
sammlung über seine Tätigkeit. Der Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die auf Grund ihrer Dring-
lichkeit einer schnellen Erledigung bedürfen. Der Vorstand ist berechtigt, für bestimmte Zwecke Aus-
schüsse einzusetzen. Er kann verbindliche Ordnungen erlassen.  

(3) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind: 

a) der Vorsitzende 

b) der Stellvertretende Vorsitzende 

Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberech-
tigt. Im Innenverhältnis des Vereins darf der Stellvertretende Vorsitzende seine Vertretungsmacht nur 
bei Verhinderung des Vorsitzenden ausüben. 

(4) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied kommissa-
risch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes sowie die Kassenprüfer werden auf die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Sie bleiben so lange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig. 

(6) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden oder einen durch ihn Beauftragten geleitet. 
Von den Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen werden Protokolle angefertigt, die vom 
Vorsitzenden bzw. seinem Beauftragten und dem Schriftführer unterzeichnet werden. 

 
§11 Ehrenmitglieder 

(1) Durch die Mitgliederversammlung können Personen, die sich um den Verein besonders verdient ge-
macht haben, mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. Ehrenmitglieder werden bis zum Widerruf durch die Mitgliederversammlung mit einfacher 
Mehrheit ernannt. Sie besitzen Stimmrecht und sind von der Entrichtung von Beiträgen befreit. 
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§12 Kassenprüfung 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von drei Jahren zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vor-
stand oder einem Ausschuss angehören dürfen. 

(2) Die Kassenprüfer haben die Kasse und Konten des Vereins einschließlich der Bücher und Belege min-
destens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schrift-
lich Bericht zu erstatten. 

(3) Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und beantragen bei ordnungs-
gemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters und des übrigen Vorstandes. 

 
§13 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt “Auflösung des Vereins” ste-
hen. 

(2) Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es: 

a) der Vorstand mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller seiner Mitglieder beschlossen hat 
oder 

b) von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde. 

(3) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen stimmberech-
tigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 

 
Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zweckes gemäß §2 dieser Sat-
zung fällt das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten übersteigt, dem “Landessportbund 
Berlin e.V. ” zu, der es unmittelbar und ausschließlich für die in §2 dieser Satzung aufgeführten Zwecke zu ver-
wenden hat. 

 
§14 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch die Mitgliederversammlung mit dem Tage der Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft. Mit dem Inkrafttreten gelten die früheren Satzungen als erloschen. Die vorstehende 
Satzung wurde errichtet am 16.06.1990, geändert am 02.07.1991, geändert und insgesamt neu gefasst am 
12.11.1991, geändert und insgesamt neu gefasst am 11.09.2002. 

 


